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Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen 
  
Grundsätzliche Regelungen 
 
Die grundsätzlichen Regelungen zur Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen finden sich 
in der Prüfungsordnung: 
  

• Bachelor SPO 2016 vom 03.05.2016, §19 und Satzungsänderung vom 28.09.2018, §19 
• Master SPO 2015 vom 15.07.2015, §18 und Berichtigung vom 30.06.2016 

 
Danach können die im Studienplan jeweils geforderten Leistungen auch durch Anerkennung 
externer Leistungen erbracht werden. 
Externe Leistungen können dabei wie folgt erworben sein 

1. innerhalb des Hochschulsystems (weltweit) 
2. außerhalb des Hochschulsystems (an Institutionen mit genormtem Qualitätssicherungs- 
systemen; die Anerkennung kann versagt werden, wenn mehr als 50 Prozent des 
Hochschulstudiums ersetzt werden sollen) 
 

Die Anerkennung erfolgt auf Antrag der Studierenden, unter der Voraussetzung, dass hinsichtlich 
der erworbenen Kompetenzen kein wesentlicher Unterschied zu den Leistungen oder Abschlüssen 
besteht, die ersetzt werden sollen. 
 
Der Antrag mit den für die Anerkennung erforderlichen Unterlagen ist innerhalb eines Semesters 
nach Immatrikulation schriftlich beim zuständigen Prüfungsausschuss zu stellen. Sie finden das 
benötigte Formular auf der MIT-Homepage. 
 
Zuständig für Anerkennung und Anrechnung ist der Prüfungsausschuss, der auf der Grundlage der 
fachlichen Prüfung durch den zuständigen Fachvertreter über die Anerkennung und ggf. die 
Einstufung in ein höheres Fachsemester entscheidet. 
Leistungen, die nicht am KIT erbracht wurden, werden im Notenauszug als „anerkannt“ ausgewie-
sen.  

Benotung 

Wenn es sich um dasselbe Notensystem handelt, wird die Note übernommen. Bei vergleichbaren 
Notensystemen wird die Note umgerechnet.  
Prüfungen, die anstelle einer benoteten Prüfung anerkannt werden sollen, müssen ebenfalls 
benotet sein.  
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Vorgehensweise  

1. Antrag auf Anerkennung einer Prüfungsleistung mit dem entsprechenden Formular (siehe 
MIT-Website) stellen 
Wichtig: Anerkennungen müssen innerhalb des ersten Semesters nach Immatrikulation bzw. 
nach Rückkehr vom Auslandssemester beantragt werden. 

2. Legen Sie jedem Antrag alle für die Anerkennung erforderlichen Unterlagen bei (Zeugnisse, 
Transcript of Records, Auszüge aus dem Modulhandbuch, Skripte o.ä.), auf denen die der 
Anerkennung zugrundeliegenden Prüfungsleistungen dokumentiert sind. Bei Unterlagen, die 
nicht in deutscher oder englischer Sprache vorliegen, kann eine amtlich beglaubigte 
Übersetzung verlangt werden.  

3. Alle Unterlagen bei der Fachprüferin oder dem Fachprüfer wie vereinbart einreichen. 
Besteht Gleichwertigkeit im Hinblick auf die erworbenen Kompetenzen (Qualifikationsziele), 
wird das mit Stempel und Unterschrift durch die Fachprüferin oder den Fachprüfer bestätigt.  

4. Die endgültige Anerkennung wird vom Prüfungsausschuss auf Grundlage der Stellungnahme 
der zuständigen Fachprüferin oder dem Fachprüfer vorgenommen. Geben Sie dazu den 
fertig ausgefüllten und unterschriebenen Antrag zusammen mit dem entsprechenden 
Notenauszug im Büro des Studiengangservice ab. 

Zusatz bei Auslandsprüfungsleistungen  

Bei Anerkennung von Prüfungsleistungen aus einem Auslandssemester ist es empfehlenswert, vor 
dem Auslandsaufenthalt die geplanten Auslandsprüfungsleistungen im Hinblick auf die spätere 
Anerkennung mit einem Fachstudienberater zu besprechen.  

 

Falls Sie weitere Fragen haben, können Sie sich gerne an uns wenden. Wir beraten Sie telefonisch, 
per Mail oder persönlich, gerne auch nach vorheriger Terminvereinbarung oder über MS-Teams 

https://www.etit.kit.edu/studiengangservice_bachelor_etit_und_mit.php 

https://www.etit.kit.edu/studiengangservice_master_etit_und_mit.php 
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